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BVerfG	 Bundesverfassungsgericht
BVerfGG	 Bundesverfassungsgerichtsgesetz
BVerwG	 Bundesverwaltungsgericht
BW	 Baden-Württemberg
BY	 Bayern
bzgl.	 bezüglich
BZRG	 Bundeszentralregistergesetz
bzw.	 beziehungsweise
CanG	 Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Ände-

rung weiterer Vorschriften (Cannabisgesetz)
DDR	 Deutsche Demokratische Republik
ders.	 derselbe
Diss.	 Dissertation
Drs.	 Drucksache
EGGVG	 Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz 
EGStGB	 Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch 
EGStPO	 Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung 
Einl.	 Einleitung
Entsch.	 Entscheidung
etc.	 et cetera
ff.	 fortfolgende
Fn.	 Fußnote
GG	 Grundgesetz
GmbHG	 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GnASG-BE	 Gesetz über den Ausschuß in Gnadensachen vom 19. Dezember 

1968
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GnG-RP	 Gnadenrechtsgesetz: Landesgesetz über die Ausübung des Gna-
denrechts in Rheinland-Pfalz vom 2. März 1998

GnG-SL	 Gnadengesetz Saarland: Saarländisches Gnadengesetz vom 16. 
März 1994 (zuletzt geändert durch Art. 3 Sozialdienstreformge-
setz vom 21. Januar 2015 (Amtsbl. I S. 187))

GnO-BB	 Gnadenordnung Brandenburg: Allgemeine Verfügung der Minis-
terien der Justiz über das Verfahren in Gnadensachen vom 
11. September 2007

GnO-BE	 Gnadenordnung Berlin: Allgemeine Verfügung über das Verfah-
ren in Gnadensachen vom 8. August 2019 (in der Fassung vom 
05. September 2019)

GnO-1935	 Gnadenordnung: Verordnung über das Verfahren in Gnadensa-
chen vom 06. Februar 1935 (geändert durch Allgemeine Verfü-
gung vom 11. August 1936, 21. Dezember 1936, 25. März 1937, 
10. Juni 1938, 09. Januar 1939 und 16. Dezember 1943)

GnO-BW	 Gnadenordnung Baden-Württemberg: Anordnung des Justizmi-
nisteriums Baden-Württemberg über das Verfahren in Gnaden
sachen vom 20. September 2001

GnO-BY	 Gnadenordnung Bayern: Bayerische Gnadenordnung vom 
29. Mai 2006 (zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 
29. August 2023 (GVBl. S. 600))

GnO-HB	 Gnadenordnung Bremen: Allgemeine Verfügung des Senators für 
Rechtspflege und Strafvollzug über das Verfahren in Gnaden
sachen vom 06. November 1984

GnO-HE	 Gnadenordnung Hessen: Runderlass des Ministeriums der Justiz 
vom 25. Oktober 2010 (zuletzt geändert durch Berichtigung vom 
25. Oktober 2010 (JMBl. 2011 S. 211))

GnO-HH	 Gnadenordnung Hamburg: Allgemeine Verfügung der Justizbe-
hörde über das Verfahren in Gnadensachen vom 10. November 
2010 (zuletzt geändert durch ÄndAV vom 02. November 2022 
(JVBl. S. 95))

GnO-MV	 Gnadenordnung Mecklenburg-Vorpommern: Anordnung über 
das Verfahren in Gnadensachen vom 23. November 1998

GnO-NI	 Gnadenordnung Niedersachsen: Allgemeine Verfügung des Mi-
nisteriums der Justiz vom 13. Januar 1977 (zuletzt geändert durch 
Änd. AV vom 13. Januar 1999 (Nds. RPfl. S. 53))

GnO-NW	 Gnadenordnung Nordrhein-Westfalen: Gnadenordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 26. November 1975 (zuletzt ge-
ändert durch AV vom 24. Juni 1987 (JMBl. NW. S. 169))

GnO-RP	 Gnadenordnung Rheinland-Pfalz: Anordnung über das Verfahren 
in Gnadensachen vom 16. Oktober 1995 (zuletzt geändert durch 
Nr. 1.15 VwV zur Geltungsdauerverlängerung von Verwaltungs-
vorschriften vom 14. November 2019 (JBl. S. 150))
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GnO-SH	 Gnadenordnung Schleswig-Holstein: Anordnung über das Ver-
fahren in Gnadensachen/Allgemeine Verfügung des Justizminis-
teriums vom 03. Mai 1984

GnO-SN	 Gnadenordnung Sachsen: Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums der Justiz über das Verfahren der Justizbehör-
den des Freistaates Sachsen in Gnadensachen vom 10. Dezember 
1999 (zuletzt geändert durch VwV des Sächs. Staatsministeriums 
der Justiz und für Europa über die geltenden Verwaltungsvor-
schriften des Staatsministeriums der Justiz und für Europa vom 
11. Dezember 2009 (SächsABl. 2009 SDr. S. 2431)

GnO-ST	 Gnadenordnung Sachsen-Anhalt: Gnadenordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 14. Juni 2004 (zuletzt geändert durch Nr. 1 
2. ÄndAV vom 25. Februar 2019 (JMBl. LSA S. 60))

GnO-TH	 Gnadenordnung Thüringen: Thüringer Gnadenordnung – Verwal-
tungsvorschrift des Thüringer Justizministeriums vom 16. Okto-
ber 2008 (zuletzt geändert durch Nr. I Dritte ÄndVwV vom 
14. Februar 2023 (JMBl. S. 50))

GVG	 Gerichtsverfassungsgesetz
GewO	 Gewerbeordnung
HB	 Bremen
HE	 Hessen
Hess. StGH	 Hessischer Staatsgerichtshof
HH	 Hamburg
h. M.	 herrschende Meinung
Hs.	 Halbsatz
IRG	 Internationales Rechtshilfegesetz
i. V. m.	 in Verbindung mit
jew.	 jeweils
JGG	 Jugendgerichtsgesetz
JKostG LSA	 Justizkostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt
KG	 Kammergericht
LG	 Landgericht
lit.	 litera
LV-BB	 Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. August 1992
LV-BE	 Verfassung von Berlin vom 23. November 1995
LV-BW	 Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 

1953
LV-BY	 Verfassung des Freistaates Bayern vom 15. Dezember 1998 
LV-HB	 Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vom 12. August 

2019
LV-HE	 Verfassung des Landes Hessen vom 01. Dezember 1946
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LV-HH	 Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 06. Juni 
1952

LV-MV	 Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Mai 
1993

LV-NI	 Niedersächsische Verfassung vom 19. Mai 1993
LV-NW	 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28. Juni 1950
LV-RP	 Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 1947
LV-SL	 Verfassung des Saarlandes vom 15. Dezember 1947 
LV-SN	 Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27. Mai 1992
LV-ST	 Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16. Juli 1992
LV-TH	 Verfassung des Freistaats Thüringen vom 25. Oktober 1993
m. Anm. v.	 mit Anmerkungen von
MiStra	 Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen 
MV	 Mecklenburg-Vorpommern
m. w. N.	 mit weiteren Nachweisen
NI	 Niedersachsen
Nieders.	 Niedersächsisch
Nr.	 Nummer/Nummern
NRW	 Nordrhein-Westfalen
OLG	 Oberlandesgericht
OVG	 Oberverwaltungsgericht
OWiG	 Ordnungswidrigkeitengesetz
Rn.	 Randnummer/Randnummern
RP	 Rheinland-Pfalz
S.	 Satz/Seite
SH	 Schleswig-Holstein
SL	 Saarland
SN	 Sachsen
ST	 Sachsen-Anhalt
StGB	 Strafgesetzbuch
StPO	 Strafprozessordnung
StrEG	 Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen 

(Strafverfolgungsentschädigungsgesetz)
StVG	 Straßenverkehrsgesetz 
StVollstrO	 Strafvollstreckungsordnung
StVollzG	 Strafvollzugsgesetz
StVollzG NRW	 Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen
TH	 Thüringen
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u. a.	 Unter Anderem/Anderen
UAbs.	 Unterabsatz
Urt.	 Urteil
ÜberstÜbk	 Gesetz zu dem Übereinkommen vom 21. März 1983 über die 

Überstellung verurteilter Personen
v.	 vom
VerfGH	 Verfassungsgerichtshof
vgl. 	 vergleiche
Vorbem.	 Vorbemerkungen
VwVfG	 Verwaltungsverfahrensgesetz
WRV	 Weimarer Reichsverfassung
WStG	 Wehrstrafgesetz
ZPO	 Zivilprozessordnung
zugl.	 zugleich
 – 	 bis





A. Einleitung

Die Existenz des Gnadenrechts und die Möglichkeit von Begnadigungen in 
Deutschland sind zwar grundsätzlich bekannt, jedoch sind detaillierte Infor-
mationen über die konkrete Ausgestaltung und praktische Bedeutung des 
Gnadenrechts weitaus weniger verbreitet. Während öffentlichkeitswirksame 
Begnadigungsfälle gelegentlich mediale Aufmerksamkeit erlangen und kurz-
fristig für kontroverse Diskussionen sorgen, bleibt das Wissen um die recht
lichen Grundlagen, das Gnadenverfahren und die tatsächliche Anwendung des 
Gnadenrechts in der Bevölkerung und selbst unter vielen Rechtsanwendern1 
begrenzt. Das Gnadenrecht wird vielmehr häufig als althergebrachtes und 
veraltetes Instrument wahrgenommen, das in der Praxis nur in sehr seltenen 
und bestimmten Ausnahmefällen zur Anwendung kommt. Dabei wird jedoch 
oftmals übersehen, dass das Gnadenrecht nicht nur ein Relikt vergangener 
Zeiten ist, sondern auch heute noch eine relevante und vielschichtige Rolle in 
Zusammenhang mit dem gesamten deutschen Sanktionenrecht spielt.

Grundsätzlich lässt das deutsche Rechtssystem unter bestimmten Vorausset-
zungen einen Sanktionsanspruch des Staates entstehen, der durch Strafverfol-
gung und Strafvollstreckung durchgesetzt wird. Die besondere Rolle des 
Gnadenrechts liegt darin, dass der Staat mithilfe des Gnadenrechts auf die 
Durchsetzung eines solchen Sanktionsanspruchs ganz oder teilweise verzich-
ten und die Rechtsfolgen einer Sanktion umwandeln, mildern oder aufheben 
kann. In Anbetracht dessen wird das Gnadenrecht auch als Pendant oder Ge-
genstück zur Strafe verstanden. 

Gesetzliche – bundesweite – Regelungen zum Gnadenrecht existieren kaum, 
es wurde durch den Bundesgesetzgeber aufgrund seiner historischen Entste-
hung stets vorausgesetzt. Dabei spielt das Gnadenrecht – entgegen dem weit 
verbreiteten Verständnis – nicht nur auf Bundesebene eine wichtige Rolle. Für 
die Praxis aufgrund ihrer Häufigkeit viel relevanter sind die auf Ebene der 
Bundesländer durchgeführten Gnadenverfahren. In einigen Bundesländern 
werden teilweise durchschnittlich mehr als tausend Gnadenentscheidungen pro 
Jahr getroffen, während es auf Bundesebene durchschnittlich zwei Gnadenent-
scheidungen jährlich sind.2 Vor diesem Hintergrund sehen die Bundesländer 

1  Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Maskulinum verwen-
det. Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern 
nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

2  Vgl. hierzu im Einzelnen unter F.I.
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diverse Regelungen zum Gnadenrecht vor. Von einer Einheitlichkeit der dem 
Gnadenverfahren zugrundeliegenden Vorschriften oder einer bundesweit ein-
heitlichen Anwendung kann indes – trotz jahrzehntelanger praktischer Umset-
zung – bei weitem nicht die Rede sein. Auch aufgrund dieser bundesweit un-
gleichen Regelungen und Gnadenausübung werden bis heute die Existenz und 
der Zweck des Gnadenrechts immer wieder in Zweifel gezogen. Insbesondere 
auch bei öffentlichkeitswirksamen Begnadigungsfällen, wie beispielsweise in 
Zusammenhang mit dem Gnadengesuch von Christian Klar, wird zudem die 
Vereinbarkeit mit dem geltenden Recht hinterfragt.3 In Zusammenhang mit 
solchen Gnadenfällen ist kaum eine Gnadenentscheidung zu finden, die von 
allen Kritikern als „gerecht“ empfunden wird. 

Bereits im Jahr 1986 erklärte der ehemalige deutsche Bundespräsident Ri-
chard von Weizsäcker in Bezug auf das Gnadenrecht in Deutschland:

„Er [Der verantwortliche Jurist] sollte am besten wissen, dass das ganze Leben von 
Recht betroffen ist, aber auch, dass es andere Werte und Quellen gibt, von denen der 
Mensch lebt.
Ein Ausdruck dieser Erkenntnis ist die Gnade. Gemeint ist nicht die göttliche Gna-
de, die mit Liebe vergilt, anstatt nach Gerechtigkeit zu messen, freilich auch nicht – 
obwohl wir vom Gnadenrecht sprechen – die allgemeinverbindliche Gnadenricht
linie. Eine Tendenz zu ihrer Verrechtlichung ist leider da. Es ist schwerer gewor-
den – und um so dringlicher – , ihre Aufgabe heute verständlich zu machen.
Der Volksmund sagt noch immer: Gnade vor Recht. Man müsste heute eher sagen: 
Gnade nach dem Recht. Sie kann zum Zuge kommen, wenn der Rechtsstaatlichkeit 
Genüge getan ist. Der Gnadenerweis ist kein Widerruf des Urteils, keine Rehabili-
tierung. Sie greift ein, wenn es die Person des Täters erlaubt und die Entwicklung 
seiner Lebensumstände nahelegen. Das Recht ist ein wichtiger, aber gewiss nicht 
der einzige Maßstab für sie.
Sie bleibt, um noch einmal Radbruch zu zitieren, ‚das gesetzlose Wunder innerhalb 
der juristischen Gesetzeswelt‘. Je enger das Netz unserer Gesetze wird, desto mehr 
sollten wir uns ihrer entsinnen, nicht nur weil wir allzumal Sünder sind. Verurteilte 
und Urteilende – die ganze Rechtsordnung bleibt darauf angewiesen, dass eine Gna-
de erfahrbar bleibt, die das Recht achtet, ihm aber nicht unterworfen ist.“4

3  Vgl. exemplarisch zu dem Gnadenfall Klars beispielsweise Pflieger, ZRP 2008, 
84 ff.; außerdem Maroldt, Zeichen der Zeit, in: Der Tagesspiegel v. 08. Mai 2007, ab-
rufbar unter: https://www.tagesspiegel.de/politik/zeichen-der-zeit/843744.html (zuletzt 
abgerufen am 06. Mai 2025); Geuther, Der Präsident und die RAF, in: Deutschland-
funk, 08. Mai 2007, abrufbar unter: https://www.deutschlandfunk.de/der-praesident-
und-die-raf.724.de.html?dram:article_id=98774 (zuletzt abgerufen am 06. Mai 2025); 
Onkelbach, Zur Debatte um Klars Freilassung  – Gnade für die Gnadenlosen?, in: 
Westdeutsche Zeitung, news aktuell, 26. April 2007, abrufbar unter: https://www.
presseportal.de/pm/amp/55903/977035 (zuletzt abgerufen am 06. Mai 2025).

4  von Weizsäcker, Ansprache bei der Eröffnung des 56. Deutschen Juristentages am 
09. September 1986, abrufbar unter: https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/

https://www.tagesspiegel.de/politik/zeichen-der-zeit/843744.html
https://www.deutschlandfunk.de/der-praesident-und-die-raf.724.de.html?dram:article_id=98774
https://www.deutschlandfunk.de/der-praesident-und-die-raf.724.de.html?dram:article_id=98774
https://www.presseportal.de/pm/amp/55903/977035
https://www.presseportal.de/pm/amp/55903/977035
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Richard-von-Weizsaecker/Reden/1986/09/19860909_Rede.html
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Von Weizsäcker wagte sich somit an die Beantwortung einiger der grundle-
genden Fragen, die sich die Gesellschaft im Hinblick auf das Gnadenrecht seit 
jeher und bis heute stellt: Was ist mit Gnade und dem Gnadenrecht gemeint? 
Was ist die Aufgabe des Gnadenrechts? Sollte das Gnadenrecht verrechtlicht 
werden, oder ist es das bereits? Sind Begnadigungen mit dem heutigen Recht 
vereinbar? Und insbesondere: Ist das Gnadenrecht unverzichtbar und stellt es 
eine zeitgemäße Ergänzung des deutschen Sanktionenrechts dar? Bis heute 
wurden diese Fragen noch immer keinen befriedigenden und praxisgerechten 
Antworten und Lösungen zugeführt. Das Gnadenrecht, seine rechtliche Aus-
gestaltung und seine praktische Ausübung in der Bundesrepublik Deutschland 
wurde bislang in der Wissenschaft eher stiefmütterlich behandelt. Die empiri-
schen Befunde zur Bedeutung des Gnadenrechts im heutigen Strafjustizsys-
tem sind – mitunter aufgrund des Vertraulichkeitgebots im Gnadenverfahren – 
spärlich und oftmals durch Änderungen von Gnadenordnungen, Gesetzen und 
die Praxis überholt. Entsprechend existiert ein Informationsdefizit der Allge-
meinheit sowie auch Betroffener und Rechtsanwender im Hinblick auf das 
Gnadenrecht. 

Dabei verlieren die aufgezeigten grundlegenden Fragen zum Gnadenrecht 
nie an Aktualität. Beispielsweise werden sie voraussichtlich im Hinblick auf 
die gerade erfolgte gesetzliche Legalisierung5 von Cannabis-Konsum und -Be-
sitz unter bestimmten Voraussetzungen zu beantworten sein. Diese Frage stellt 
sich insbesondere im Hinblick auf Fälle von rechtskräftig nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz verhängte, jedoch noch nicht (vollständig) vollstreckte Stra-
fen nach dem Betäubungsmittelgesetz, die nach dem neuen Cannabisgesetz 
(Konsumcannabisgesetz oder Medizinal-Cannabisgesetz) nicht mehr strafbar 
und auch nicht mit Geldbuße bedroht sind oder die nicht mehr alle ursprüng-
lich zur Anwendung gebrachten Strafvorschriften erfüllen. Zwar hat sich der 
Gesetzgeber für solche Fälle um eine abstrakt-generelle Lösung durch die Am-
nestieregelung der Vorschriften des Art. 13 CanG in Verbindung mit dem neu 
eingefügten Art. 316p EGStGB und Verweis auf Art. 313 EGStGB bemüht. 
Danach kommt für entsprechende Fälle ein Straferlass (Art. 313 Abs. 1 
EGStGB) oder bei tateinheitlicher bzw. tatmehrheitlicher Verurteilung eine Er-
mäßigung der Strafe in einem Neufestsetzungsverfahren (Art. 313 Abs. 3, 4, 5 
EGStGB) in Betracht.6 Allerdings kann auch diese Amnestieregelung der Er-
fahrung und aller Voraussicht nach die Frage, was aufgrund der Legalisierung 
zuvor strafbewehrter Handlungen und dem nunmehr sanktionslosen Umgang 

Reden/DE/Richard-von-Weizsaecker/Reden/1986/09/19860909_Rede.html (zuletzt 
abgerufen am 06. Mai 2025).

5  Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vor-
schriften (Cannabisgesetz – CanG), BGBl. 2024 I Nr. 109 vom 27.03.2024.

6  Wagner, NstZ 2025, 77.

https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Richard-von-Weizsaecker/Reden/1986/09/19860909_Rede.html

